
 

 

 

 

 

 

Beiträge und Umlagen (jährlich) 

 

1. ordentliche Mitglieder 

     

1.1 Einzelperson 425,00 €          

1.2 Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften 685,00 €          

1.3 Familien mit Kind(ern) bis zum 18. Lebensjahr 750,00 €      

1.4 Einzelpersonen mit Kind(ern) bis zum 18. Lebensjahr 500,00 € 

1.5 Senioren (ab dem 65. Lebensjahr)-spielberechtigt bis 17 Uhr    

 a. Einzelpersonen 315,00 €           

 b. Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften 500,00 €   

 

2. passive Mitglieder    

                   

2.1 Einzelperson 95,00 €   

2.2 Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften 140,00 €   

        

 

3. Kinder mit passivem Elternteil 

3.1 bis 10 Jahre 95,00 € 

3.2 11 bis 14 Jahre 120,00 € 

3.3 15 bis 18 Jahre 140,00 € 

 

4. Schüler, Studenten u. Azubis   

 bis 28 Jahre, am Ort wohnend 190,00 € 

 

5. wie 4., jedoch nicht am Ort wohnend und Wehr- und Zivil dienstleistende 120,00 € 

 

6. Firmenmitgliedschaft 2.900,00 € 

 besteht aus 

 Mitgliedsbeitrag 1.250,00 € 

 Werbepaket 1.650,00 € 

 

7. Verzehrumlage für ordentliche Mitglieder 50,00 € 

 

 

Als Spielmonate gelten die Monate Mai bis Oktober 

 

Die Erhebung der Jahresbeiträge erfolgt: 

 

a.) jährlich per Rechnung bis zum 15.03. d. Jahres zahlbar. 

b.) per Lastschrifteinzug bis zum 15.03. des jeweiligen Kalenderjahres 

c.) bei Zahlungsverzug wird eine Mahngebühr von 5,00 € erhoben 
 

 

 

Stand 2024 


